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Merkblatt: Die Festlegung der maximalen Netto-Mietzinsen bei  
Abbruch und Ersatzneubau 

 

Bei Abbruch in Zeiten der Wohnungsnot legt die WSK maximale Netto-Mietzinsen im entstehenden 

Ersatzneubau fest (§ 8f WRFG, § 2 Abs. 3 lit. a WRSchV).  

Dabei orientiert sie sich an den Ausgangswerten je Zimmeranzahl und Landwertkategorie im An-

hang 2 WRSchV (§ 17 Abs. 2 WRSchV).  

Gestützt auf diese Ausgangswerte und die Formel in Anhang 2 WRSchV werden jährlich Mietzins-

Richtwerte berechnet. Ebenfalls jährlich werden die Schwellenwerte zur Einreihung von Grundstü-

cken in die drei Landwertkategorien nachgeführt (§ 17 Abs. 4 WRSchV). 

Das vorliegende Merkblatt enthält die aktuell massgebenden Mietzins-Richtwerte und Schwellen-

werte. Zudem werden häufig gestellte Fragen beantwortet. 

 

1) Gemäss § 17 Abs. 4 WRSchV aktuell massgebende Werte: 

 a) Mietzins-Richtwerte zur Festlegung der maximalen Netto-Mietzinsen im Ersatzneubau:  

Zimmeranzahl 1 / 1.5 2 / 2.5 3 / 3.5 4 / 4.5 5 / 5.5 
Je Zimmer 

mehr 

Hohe  

Landwertkategorie:  

Maximale Netto-Miet-

zinsen  

(Fr. / Monat) 

1’287 1’800 2’331 3’051 3’487 + 314 

Mittlere  

Landwertkategorie:  

Maximale Netto-Miet-

zinsen  

(Fr. / Monat) 

1’126 1’575 2’040 2’670 3’052 + 288 

Tiefe  

Landwertkategorie:  

Maximale Netto-Miet-

zinsen  

(Fr. / Monat) 

966 1’350 1’748 2’288 2’616 + 262 

 

 b) Schwellenwerte zur Einreihung von Grundstücken in die Landwertkategorien:  

Hohe Landwertkategorie Ab Fr. 3'015 / m2 

Mittlere Landwertkategorie Zwischen Fr. 2'467 und 3'014 / m2 

Tiefe Landwertkategorie Bis Fr. 2'466 / m2 

  



Präsidialdepartement des Kantons Basel-Stadt 

Seite 2/2   

Lesebeispiel: 

 Festzulegen ist der maximale Netto-Mietzins für eine 3.5-Zimmerwohnung im Ersatzneubau. 

Das Grundstück hat einen Landwert von 2'800 Franken pro m2. 

Das Grundstück fällt in die mittlere Landwertkategorie. Der massgebende Richtwert zur Fest-

legung des maximalen Netto-Mietzinses beträgt somit aktuell 2'040 Franken.  

 

2) Ist die WSK zwingend an die massgebenden Mietzins-Richtwerte gebunden?  

Nein. Gemäss § 17 Abs. 2 WRSchV orientiert sich die WSK bei der Gesuchsprüfung an die-

sen Werten. Sie bestimmt die maximalen Netto-Mietzinsen jedoch nach den Umständen des 

Einzelfalles. Es ist einerseits möglich, dass die Mietzins-Richtwerte gerechterweise nicht aus-

geschöpft werden können. Andererseits sind auch begründete Überschreitungen der Miet-

zins-Richtwerte denkbar.  

 

3)  Ermittelt die WSK von Amtes wegen, in welche Landwertkategorie eine Liegenschaft 

fällt? 

Nein. Die WSK geht ohne einen entsprechenden Antrag von der tiefen Landwertkategorie 

aus. Die Einreihung in die mittlere oder hohe Landwertkategorie muss von der Eigentümer-

schaft im Gesuch beantragt werden (vgl. «Gesuch betreffend Festlegung der maximalen Net-

tomietzinsen bei Abbruch und Ersatzneubau», Ziffer 8.2). Als Beleg ist eine Einschätzung der 

Fachstelle Grundstückbewertung des Bau- und Verkehrsdepartements zum Landwert des 

betroffenen Grundstücks einzureichen.  

 

4)  Wirkt sich die jährliche Anpassung der massgebenden Mietzins-Richtwerte und 

Schwellenwerte auf bereits beurteilte Gesuche aus? 

Nein. Bereits von der WSK festgelegte maximale Netto-Mietzinsen behalten ihre Gültigkeit 

während der ganzen fünfjährigen Dauer der Mietzinskontrolle. 

 

5)  Was gilt, wenn die jährliche Anpassung der massgebenden Mietzins-Richtwerte und 

Schwellenwerte erfolgt, während ein Gesuch bei der WSK hängig ist? 

Es sind die Werte im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung massgebend.  

  

6) Wie werden die massgebenden Mietzins-Richtwerte und Schwellenwerte jährlich er-

mittelt? 

 Mietzins-Richtwerte (Ziffer 1a): 

Zur Ermittlung der massgebenden Mietzins-Richtwerte werden die Ausgangswerte gemäss 

Anhang 2 WRSchV an die steigende oder sinkende Entwicklung der durchschnittlichen Miet-

preise im Kanton Basel-Stadt angepasst. Der Anpassungsfaktor bestimmt sich nach dem 

Basler Mietpreisindex. Die WSK nimmt die Berechnung in der Regel jährlich per 31. Mai vor. 

Schwellenwerte (Ziffer 1b): 

Die Fachstelle Grundstücksbewertung ermittelt die Schwellenwerte der Landwertkategorien 

jährlich und teilt diese der WSK mit. 

 

Die WSK aktualisiert Ziffer 1 des vorliegenden Merkblatts jeweils entsprechend. 

 

 

 

Gültig ab 1. Juni 2024 

https://www.bs.ch/bvd/grundbuch-und-vermessungsamt/grundstuecksbewertung/bodenrichtwerte#richtwerte-fuer-wohnraumschutzverordung-wrschv
https://www.bs.ch/bvd/grundbuch-und-vermessungsamt/grundstuecksbewertung/bodenrichtwerte#richtwerte-fuer-wohnraumschutzverordung-wrschv

